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©mpiretapeten, bie SeppichfabriEanten ©mpireteppiche auf ;
unb es roirb bem SlrcEpteEten fehr fd^roer, gegen biefen
©trom ju fchroimmen. ®ie meifien Sefer roerben fich nod)
ber ^ßeriobe erinnern, reo ber SadEfietn îrurnpf roar,
fronten mit Serblenbftetnen, SerraEottengefimfen, gla»
fterten ©tretfen fanb alle SBelt rounbetfcfyön. ®te Se»

hörben bauten ihre ©<hulen, Slmtf» unb ©eridEjtfgebäube
faft nur mit SadEftetnfronten, unb etne SacEftetnoiHa
mit bunten grlefen unb glafterten ©eftmfen galt alf fehr
fein. ®ann Earn ber SücEfchlag, unb ber oerpönte ißuß»
bau geroann rcteber bie Oberhanb, namentlich unter bem

©Influß bef Stebermeterflilf, ber roieber in SJlobe Earn.

@f ift auch nicht fdjroer nadhproeifen, baß im Saufadj
geroiffe SauEünfiler etne ßettlang bie Slobe in ber Strcßi»
teEtur beßerrfchen Eönnen, rote einige ©chnetber in ißari§
in jebem Qahre tonangenb für bie ®amenmobe ber ganzen
SBelt roaren. ©ehr merEroürbig ift ef aber, baß felbfi
SauEonftruEtionen, bie bodh im ©runbe oon rein praEti»
fdljen fragen abhängig fein mußten, ber SRobe unter«
roorfen finb. früher fertigte man 3. 33. unbelafiete 3roi=
fchenroänbe in SBohngebäuben faft ausfchließltd) auf
gerohrten 33rettern, man muß beEennen, baß für btefe

gepußten 33retterroänbe noch heute eine große Sorliebe
befiehl. ®ie ®rahtpußroänbe, tn roeldße ntan feinen Silb»
ober ©ptegelhaEen Schlagen Eann, ohne etn großef Soch

ju reißen, finb gerabeju oerhaßt. @f ift ficher, baß in
pielen taufenben oon fällen fftabiß» ober Sionierroänbe
angeroenbet roerben, ohne baß ftdh ber Sedmifer oergegen»
roärtigt, roelche Sorjüge fte oor ber 33retterroanb befißen
foil, unb ficher finb fie in taufenben oon gälten burdf)»
auf unjroecEmäßig.

®ann begann bie Seloninbuftrte baf ganje Sauroefen
ju behertfchen. @f gibt unjroetfelhaft KonfiruEtionen, für
roeld)e ber Seton etn 0 ort« ff ließef Saumaterial bilbet.
Slber in jahlretdjen gälten roerben mafftoe ®ecEen ohne
grünbliche Überlegung aufgeführt, roeil bie anbern ef
ebenfo machen.

froljfonflruftionen finb burch biefe medjanifche Seoor»

jugung ber maffioen Sauroeife tn ben leßten gaßren
letber tn SlißErebit gefommen. @f roäre nun an ber
3ett, biefes Unrecht roieber aufjugleichen unb ftdf Elar

ju machen, baß baf Çolj alf Saufioff feinen nennenf
roerten Slangel befifet. 9Ran bilbet ftdh ein- baß man
burch bie Söahl einer burchroeg maffioen 93auart ben
jerftörenben ©lementen, rote geuet, ©chroamm, gäulnif
itfro. auf bem Sffiege gehen Eönnte. gnbeffen läßt ftdh

baf |)o[j Öurdh fachgemäße Imprägnierung ebenfo gut
fdE)üßen, rote baf ©ifen burch ©chußanfttiche gegen bie

jerftörenbe SöirEung bef Sofief. ®er ©dhroamm läßt
fich burdh SBaht guten, trocEenen Slaterialf, roie burdh
jroecEmäßige KonftruEtion oermetben, namentlich aber,
roenn man bie Stufführung ber KonftruEtion ben grünb»
Itch oorgebilbeten 3immermetftern unb nidfjt irgenb roeldhem
Sfufdjer überträgt.

2Baf nun bie geuerfgefaßr betrifft, fo ift man ja im
©runbe längft baoon jurücEgefommen, p glauben, baß
bie oerbrennenbcn KonftruEtionen burcßauf bie gefähr»
lidhften fein muffen. ®af ift nicht ber galt. Stele große
Sränbe haben berotefen, baß bie fogenannten SJtaffiobauten
int geuer oiel roeniger ftanbhaft ftnb, alf bie jenigen, für
roelche £olj ju SalEenlagen, ®achfonftruftionen ufro. Ser»
roenbung gef tnben haben Sei berartigen Sauten bleiben
faft immer bie SRauern im Sranbe jtemltch unoerfehrt.

Sur einem Saien roirb bief rounberbar erfdhetnen.
Slber man oergleidEje bodh einmal bie SBirEung einer bren»
nenben SalEenlage mit einer jroar unoerbrennlidhen, aber
ber geuerfglut aufgefegten, oon eifernen Srägern getra»
genen SRaffiobede. ®te ^oIjbalEen ftnb ebenfo gut roie
bie eifernen 2/cager mit ben Sllauern oeranEert. ®er
SalEen oerfohlt junächft in ben äußeren Schichten, bleibt

aber noch lange tragfähig, roährenb ber gfühenbe îrâger
ftdh bereitf burehpbtegen beginnt, äßirb ber SalEen
roelter jerftört, fo roirb er im fdhltmmften gaHe in ber
SRitte burdhbrodhen unb bie oerEohlten Seile roetben, fo»
roelt fte nicht nom SlnEer feftgehalten roetben, mit ber
Selaftung htnanterfiürjen. ®er fich burdhbiegenbe be=

laftete Stöger bricht aber nicht burch, fonbern übt einen
3ug auf bte Stauer auf, an roeldjer er feft oeranEert
ftßt, ruft Siffe im SRauerroerE heroor unb förbert fo bei
großen Sränben ben ©infturj ber SBänbe, bte nun burch
bie SBucht bef gaOef auch tiefer Itegenbe ®eden burdh»
fdhlagen, bie 00m geuer nodh nicht betroffen ftnb. 3ißn»
lidh roirEt auch î>af geuer bei höhnen bejro. eifernen
®adhEonftruEtionen. Stan barf im allgemeinen ben @r»

fahrungffaß auffprechen, baß SîonftruEtionen, bie im
geuer glüßenb roerben unb beformteren, mlnbeftenf ebenfo
gefährlidh finb, roie SEonftruEtionen, bie oerbrennen. —
®te etnfeitige Seoorjugung oon SRafftoEonfiruEtionen,
auch ba, too ^oIjEonftruEiionen bem 3®edEe oollfommen
entfprechen, müßte fdhließlich pm ©rftarren einef ©e=
roetbef führen, baf in ganj ©uropa Qahrhunberte htn=
burdh blühte unb oiel bap beitrug, ber SauEunft p
großem Stußm 3U oerhelfen. @f roirb h^c genügen, auf
bie rounberbaren alten ^oljhäufer fpejiell tn ben alten
beutfchen ©täbten p oerroetfen. ®te Sernachläffigung
bef fioljbauroefenf roäre ein großer gehler, ben man
fpäter feht bereuen roütbe.

Stamentlich bte Sau-- unb Sîunfigeroerbefdhulen finb
berufen, ber einfettigen Seoorjugung biefef ober jenef
Sauftoffef entgegenproirfen unb bte Sereinigung oon
3roecfmäßigEeit unb Schönheit immer mehr ju betonen.
®arauf roirb fich bann oon felbfi bie StotroenbigEett er»

geben, roieber auf bie jroecEmäßige Serroenbung bef jpoljef
ju SlrcEjiteEtur« unb SonftruEtionfteilen htnjuroetfen unb
auch bie ©infeltigtett unfeter Sau-- Soltjeb Orbnungen p
beEämofen,

®a3 ©ïptopriatto#5re«ht in bct ©«hœcij mit befon«
• berer Serüdficßtigung ber eibgen. unb ber jürchetifchen

©efeßgebung. S"on ®r. ^>anf SDtüIIer, StechtfEon»
fuient bef ©tabtratef oon 3öudp 73 ©etten 8®.

Sreif gr. 2.—, Eart. gr. 2.50. Serlag: Slrtifi.
gnftitut Drell güßli tn 3öudj-

Unter befonberer SerüdEfichtigung ber etbgenöffifdhen
unb jürcherifchen ©efeßgebung roirb unf h^r ein Über«
blicE über unfer gefamtef ©^propriationfre^t geboten.
Son einem SraEtiEer für bie gefdhtieben, behanbelt
btefef 17. Çeft ber „Setträge jur fchroetj. Serroaltungf «

Eunbe" alle rechtlichen, projeffualen unb öfonomifchen
gragen bef ©jpropriationfrechtef, unter möglichster Ser«
meibung längerer tljeoretifcher ©j'Eurfe. ®te fpftematifche
Searbeitung unb baf eingehenbe ^nhaïêoerseid^rtif er»

möglichen eine rafdtje unb juoerläffige Orientierung, roelche
roeber bte oorhanbenen rein roiffenfdhaftlichen Slbhanb»
lungen noch bte 3wfammenfiellung ber bunbefgeridhtlidhen
Sedhtffpre(|ung in OetiEerf Kommentar pm eibgen. 91b»

tretungfgefeß tn gletdher SSBetfe ju oerfdhaffen oermögen.
®af Süchteln bürfte für bte Serroaltungfbehörben,

©erichte, Slnroätte, Ingenieure, ©eometer unb intereffterte
©runbetgentümer etne roiüEommene Sßegleitung fein.
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Empiretapeten, die Teppichfabrikanten Empireteppiche aus;
und es wird dem Architekten sehr schwer, gegen diesen
Strom zu schwimmen. Die meisten Leser werden sich noch
der Periode erinnern, wo der Backstein Trumpf war.
Fronten mit Verblendsteinen, Terrakottengesimsen, gla-
sierten Streifen fand alle Welt wunderschön. Die Be-
hörden bauten ihre Schulen, Amts- und Gerichtsgebäude
fast nur mit Backsteinfronten, und eine Backstein villa
mit bunten Friesen und glasierten Gesimsen galt als sehr

fein. Dann kam der Rückschlag, und der verpönte Putz-
bau gewann wieder die Oberhand, namentlich unter dem

Einfluß des Biedermeierstils, der wieder in Mode kam.
Es ist auch nicht schwer nachzuweisen, daß im Baufach
gewisse Baukünstler eine Zeitlang die Mode in der Archi-
tektur beherrschen können, wie einige Schneider in Paris
in jedem Jahre tonangend für die Damenmode der ganzen
Welt waren. Sehr merkwürdig ist es aber, daß selbst
Baukonstruktionen, die doch im Grunde von rein prakti-
schen Fragen abhängig sein müßten, der Mode unter-
worsen sind. Früher fertigte man z. B. unbelastete Zwi-
schenwände in Wohngebäuden fast ausschließlich aus
gerohrten Brettern, man muß bekennen, daß für diese

geputzten Bretterwände noch heute eine große Vorliebe
besteht. Die Drahtputzwände, in welche man keinen Bild-
oder Spiegelhaken schlagen kann, ohne ein großes Loch
zu reißen, sind geradezu verhaßt. Es ist sicher, daß in
vielen taufenden von Fällen Rabitz- oder Monierwände
angewendet werden, ohne daß sich der Techniker vergegen-
wärtigt, welche Vorzüge sie vor der Bretterwand besitzen
soll, und sicher sind sie in taufenden von Fällen durch-
aus unzweckmäßig.

Dann begann die Beton industrie das ganze Bauwesen
zu beherrschen. Es gibt unzweifelhaft Konstruktionen, für
welche der Beton ein vortreffliches Baumaterial bildet.
Aber in zahlreichen Fällen werden massive Decken ohne
gründliche Überlegung ausgeführt, weil die andern es

ebenso machen.
Holzkonftruklionen sind durch diese mechanische Bevor-

zugung der massiven Bauweise in den letzten Jahren
leider in Mißkredit gekommen. Es wäre nun an der
Zeit, dieses Unrecht wieder auszugleichen und sich klar
zu machen, daß das Holz als Baustoff keinen nennens
werten Mangel besitzt. Man bildet sich ein. daß man
durch die Wahl einer durchweg massiven Bauart den
zerstörenden Elementen, wie Feuer, Schwamm, Fäulnis
usw. aus dem Wege gehen könnte. Indessen läßt sich

das Holz durch sachgemäße Imprägnierung ebenso gut
schützen, wie das Eisen durch Schutzanstriche gegen die

zerstörende Wirkung des Rostes. Der Schwamm läßt
sich durch Wahl guten, trockenen Materials, wie durch
zweckmäßige Konstruktion vermeiden, namentlich aber,
wenn man die Ausführung der Konstruktion den gründ-
lich vorgebildeten Zimmermeistern und nicht irgend welchem
Pfuscher überträgt.

Was nun die Feuersgefahr betrifft, so ist man ja im
Grunde längst davon zurückgekommen, zu glauben, daß
die verbrennenden Konstruktionen durchaus die gefähr-
lichsten sein müssen. Das ist nicht der Fall. Viele große
Brände haben bewiesen, daß die sogenannten Massivbauten
im Feuer viel weniger standhaft sind, als diejenigen, für
welche Holz zu Balkenlagen, Dachkonstruktionen usw. Ver-
Wendung gef mden haben Bei derartigen Bauten bleiben
fast immer die Mauern im Brande ziemlich unversehrt.

Nur einem Laien wird dies wunderbar erscheinen.
Aber man vergleiche doch einmal die Wirkung einer bren-
nenden Balkenlage mit einer zwar unverbrennlichen, aber
der Feuersglut ausgesetzten, von eisernen Trägern getra-
genen Massivdecke. Die Holzbalken sind ebenso gut wie
die eisernen Träger mit den Mauern verankert. Der
Balken verkohlt zunächst in den äußeren Schichten, bleibt

aber noch lange tragfähig, während der glühende Träger
sich bereits durchzubiegen beginnt. Wird der Balken
weiter zerstört, so wird er im schlimmsten Falle in der
Mitte durchbrochen und die verkohlten Teile werden, so-
weit sie nicht vom Anker festgehalten werden, mit der
Belastung hinunterstürzen. Der sich durchbiegende be-

lastete Träger bricht aber nicht durch, sondern übt einen
Zug auf die Mauer aus, an welcher er fest verankert
sitzt, ruft Risse im Mauerwerk hervor und fördert so bei
großen Bränden den Einsturz der Wände, die nun durch
die Wucht des Falles auch tiefer liegende Decken durch-
schlagen, die vom Feuer noch nicht betroffen sind. Ahn-
lich wirkt auch das Feuer bei hölzernen bezw. eisernen
Dachkonstruktionen. Man darf im allgemeinen den Er-
fahrungssatz aussprechen, daß Konstruktionen, die im
Feuer glühend werden und deformieren, mindestens ebenso
gefährlich sind, wie Konstruktionen, die verbrennen. —
Die einseitige Bevorzugung von Maffivkonstruktionen,
auch da, wo Holzkonftruklionen dem Zwecke vollkommen
entsprechen, müßte schließlich zum Erstarren eines Ge-
werbes führen, das in ganz Europa Jahrhunderte hin-
durch blühte und viel dazu beitrug, der Baukunst zu
großem Ruhm zu verhelfen. Es wird hier genügen, auf
die wunderbaren alten Holzhäuser speziell in den alten
deutschen Städten zu verweisen. Die Vernachlässigung
des Holzbauwesens wäre ein großer Fehler, den man
später sehr bereuen würde.

Namentlich die Bau- und Kunstgewerbeschulen sind
berufen, der einseitigen Bevorzugung dieses oder jenes
Baustoffes entgegenzuwirken und die Vereinigung von
Zweckmäßigkeit und Schönheit immer mehr zu betonen.
Daraus wird sich dann von selbst die Notwendigkeit er-
geben, wieder auf die zweckmäßige Verwendung des Holzes
zu Architektur- und Konstruktionsteilen hinzuweisen und
auch die Einseitigkeit unserer Bau Polizei-Ordnungen zu
bekämpfen.

Literatur.
Das Expropriationsrecht in der Schweiz mit beson-

derer Berücksichtigung der eidgen. und der zürcherischen
Gesetzgebung. Von Dr. Hans Müller. Rechtskon-
sulent des Stadtrates von Zürich. 73 Seiten 8°.

Preis Fr. 2.—, kart. Fr. 2.50. Verlag: Artist.
Institut Orell Füßli in Zürich.

Unter besonderer Berücksichtigung der eidgenössischen
und zürcherischen Gesetzgebung wird uns hier ein Über-
blick über unser gesamtes Expropriationsrccht geboten.
Von einem Praktiker für die Praxis geschrieben, behandelt
dieses 17. Heft der „Beiträge zur schweiz. Verwaltungs-
künde" alle rechtlichen, prozessualen und ökonomischen
Fragen des Expropriationsrechtes, unter möglichster Ver-
meidung längerer theoretischer Exkurse. Die systematische
Bearbeitung und das eingehende Jnhalsverzeichnis er-
möglichen eine rasche und zuverlässige Orientierung, welche
weder die vorhandenen rein wissenschaftlichen AbHand-
lungen noch die Zusammenstellung der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung in Oetikers Kommentar zum eidgen. Ab-
tretungsgesetz w gleicher Weise zu verschaffen vermögen.

Das Büchlein dürfte für die Verwaltungsbehörden,
Gerichte, Anwälte, Ingenieure, Geometer und interessierte
Grundeigentümer eine willkommene Wegleitung sein.
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